
 

   

Kanton Zürich 

Bildungsdirektion 

Volksschulamt 

Amtsleitung, Stabsstelle 

 

17. Februar 2022 

1/7 

 
 
 

 

Entwurf 

16. Juni 2020 

 

Schutzkonzept  
Volksschulen Kanton Zürich (V18, gültig ab 21. Februar 2022) 

Gestützt auf die Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie im Bildungsbereich (V Covid-19 Bildungsbereich) 

des Regierungsrates (vom 22. September 2021) ist jede Schule dazu verpflichtet, ein Schutzkonzept zu erstellen. 

Gemeinde: Zürich Limmattal   Schule: Kunst- und Sportschule Zürich 

☐ Kindergarten  ☐ Primarschule  ☒ Sekundarschule 

☐ Sonderschule/Schulheim ☐ Spital-/Klinikschule 

☐ Aufnahmeklasse Asyl  ☐  HSK-Trägerschaft, eigene Räumlichkeiten 

Für das Schutzkonzept verantwortliche Person: 

Name: Katrin Wüthrich / René Scheidegger           Funktion:  Präsidentin Kreisschulbehörde Limmattal / Schulleitung K&S Zürich     

Telefon:  Schulleitung K&S Zürich: 044 413 21 50        Mail:  rene.scheidegger@schulen.zuerich   

Version (Nr.) : 12 vom:  21.02.2022 Ren 

mailto:rene.scheidegger@schulen.zuerich
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Schutzmassnahmen - Vorgabe 

für Schule  

Kurzbeschrieb der an der Schule vorgese-

henen Umsetzungsmassnahmen 

verantwortliche 

Person(en)  

Umsetzungs- 

kontrolle 

Allgemeine Regeln 

Jede Schule erstellt und aktualisiert ihr 

Schutzkonzept gemäss den Vorgaben 

des Kantons und informiert Eltern, Lehr- 

und Betreuungspersonen, Schulperso-

nal und weitere Interessierte darüber 

Für Schutzkonzept verantwortliche Person:  

René Scheidegger, Schulleitung K&S Zürich  

 Durch: SL/Spf 

Die allgemeinen Hygieneregeln sind 

einzuhalten 

Alle Personen kennen die Vorgaben und setzen sie 

um: Regelmässiges, gründliches Händewaschen, re-

gelmässiges Lüften, möglichst keine Hände schütteln  

  

Personen mit Krankheitssymptomen 

bleiben zuhause 

Laut BAG sind die häufigsten Symptome: 
1. Symptome einer akuten Atemwegserkrankung 

(Halsschmerzen, Husten (meist trocken), Kurz-
atmigkeit, Brustschmerzen) 

2. Fieber 
3. Plötzlicher Verlust des Geruchs- und/oder Ge-

schmackssinns 
4. Kopfschmerzen 
5. Allgemeine Schwäche, Unwohlsein 
6. Muskelschmerzen 
7. Schnupfen 
8. Magen-Darm-Symptome (Übelkeit, Erbrechen, 

Durchfall, Bauchschmerzen) 
9. Hautausschläge 

Die Krankheitssymptome sind unterschiedlich stark und 
können je nach Virusvariante variieren.  

 Durch: SL 
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Schutzmassnahmen - Vorgabe 

für Schule  

Kurzbeschrieb der an der Schule vorgese-

henen Umsetzungsmassnahmen 

verantwortliche 

Person(en)  

Umsetzungs- 

kontrolle 

Sie können auch leicht sein. Bereits ein Schnupfen 
kann eine Infektion bedeuten.  

Wenn Sie eines oder mehrere dieser Symptome ha-
ben, sind Sie eventuell am neuen Coronavirus er-
krankt. 

Ich habe Krankheitssymptome. Was soll ich tun? 

 Bleiben Sie zu Hause und vermeiden Sie alle 
Kontakte zu anderen Personen. 

 Lassen Sie sich sofort testen, wenn Sie Symp-
tome haben 

 Bleiben Sie bis zum Testergebnis zu Hause. Ver-
meiden Sie alle Kontakte zu anderen Personen 
bis das Testergebnis vorliegt. Je nach Ergebnis: 
Folgen Sie den Anweisungen bei einem positiven 
Testergebnis oder einem negativen Testergebnis. 

Meldung von positiven Fällen von SuS 

und Lehr- oder Betreuungspersonen an 

Schulleitung  

Bei einem positiven Testergebnis ist die Schulleitung 

schnellst möglich zu informieren. Telefon (044 413 21 

50) oder Mail (rene.scheidegger@schulen.zuerich.ch) 

  

Arbeitgeberpflicht/Arbeitnehmerschutz 

 Der Arbeitgeber sorgt für den 
Schutz der Arbeitnehmenden. 

 

– Schutzmassnahmen sind primär bei den betroffe-
nen Lehrpersonen umzusetzen. Die besonders ge-
fährdeten Lehrpersonen befolgen konsequent die 
Hygiene- und Verhaltensmassnahmen. 
 

 Durch: SL 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/krankheit-symptome-behandlung-ursprung.html#-313933553
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/krankheit-symptome-behandlung-ursprung.html#-313933553
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/isolation-und-quarantaene.html#1087840050
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/isolation-und-quarantaene.html#1087840050
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/isolation-und-quarantaene.html#-754611546
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Schutzmassnahmen - Vorgabe 

für Schule  

Kurzbeschrieb der an der Schule vorgese-

henen Umsetzungsmassnahmen 

verantwortliche 

Person(en)  

Umsetzungs- 

kontrolle 

 Plexiglas für Pulte oder andere ge-
eignete Schutzmassnahmen 
(FFP2-Masken etc.) für vulnerable 
Lehrpersonen. 

 

 

– in Kontakt mit besonders gefährdeten Lehrpersonen 
kann den SuS empfohlen werden, freiwillig eine 
Schutzmaske zu tragen. 

– zur Vermeidung von Ansteckungen unter den Lehr-
personen sind Vorkehrungen zu treffen (z.B. Team-
sitzungen mit Maske oder online) 

Hygiene- und Verhaltensregeln 

Regelmässiges und ausgiebiges Lüften 
der Unterrichtsräume respektive ent-
sprechende Einstellung automatischer 
Lüftungen 

In den Unterrichtszimmern der K&S Zürich sind Luft-
messgeräte installiert. Spätestens sobald die Warn-
stufe erreicht wird, muss gelüftet werden, bis die Warn-
stufe erlischt.  

Das BAG meint dazu: Lüften ist die wichtigste Mass-
nahme zum Schutz vor Übertragungen in Innenräumen 
über weitere Distanzen und für eine gesunde Raumluft. 

  

 Durch: LP 

Weisung für das Tragen von Schutz-
masken in den ÖV für über 12-jährige 

Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln reist, muss weiter-
hin eine Maske tragen. Diese Regelung gilt noch bis 
Ende März 2022.  

Bei der Benutzung öffentlicher Verkehrsmitteln werden 
die entsprechenden Vorgaben und Regeln für den öf-
fentlichen Verkehr eingehalten 
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Schutzmassnahmen - Vorgabe 

für Schule  

Kurzbeschrieb der an der Schule vorgese-

henen Umsetzungsmassnahmen 

verantwortliche 

Person(en)  

Umsetzungs- 

kontrolle 

Krankheitsfälle in der Schule 

 Isolation der Person mit Krank-
heitssymptomen und Abgabe von 
Schutzmasken 

Vorgehen bei Auftreten von Krankheitssymptomen: 
Information Erziehungsberechtigte 
Isolation 
Heimweg 

  

 Besondere befristete Massnahmen 
bei erhöhtem Infektionsgeschehen 
in einer Klasse 

5 Tagen nach Bekanntwerden mehrerer positiver Fälle 
wird möglichst auf klassenübergreifende Aktivitäten 
und Ausflüge an öffentliche Orte (z.B. Schwimmbad, 
Exkursion) verzichtet. 

Schulpflegen, der schulärztliche Dienst oder das 
Contact Tracing, können eine zeitlich befristete Mas-
kentragepflicht anordnen, wenn dies aufgrund des kon-
kreten Infektionsgeschehens angezeigt ist. 

  

Schul- und Klassenanlässe 

Schulreisen, Exkursionen und Klassen-

lager können unter Einhaltung der 

Schutzkonzepte durchgeführt werden.  

– Die Schutzkonzepte sind allen Beteiligten bekannt 

und werden strikt eingehalten. 

– Bei der Benutzung öffentlicher Verkehrsmitteln wer-

den die entsprechenden Vorgaben und Regeln für 

den öffentlichen Verkehr eingehalten. Für Anlässe 

mit Übernachtungen (Lager) muss ein separates 

Schutzkonzept erstellt werden  

 

 Durch: LP & SL 
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Schutzmassnahmen - Vorgabe 

für Schule  

Kurzbeschrieb der an der Schule vorgese-

henen Umsetzungsmassnahmen 

verantwortliche 

Person(en)  

Umsetzungs- 

kontrolle 

Spezielle Unterrichtsformen / Betreuung 

Es gelten keine speziellen Vorgaben mehr 

Reinigung 

Regelmässige Reinigung von sanitären 

Anlagen und Oberflächen, die berührt 

werden 

Gemeinsam benutzte Oberflächen, Schalter, Fenster- 

und Türfallen, Treppengeländer, WC-Infrastruktur, 

Waschbecken etc. werden in regelmässigen Abstän-

den (Angabe) gereinigt. 

 Durch: LHT 

Infrastruktur und Schutzmaterial 

Bereitstellung von Hygienemasken für 

bestimmte Situationen (z.B. bei auftre-

tenden Krankheitssymptomen oder 

wenn Mindestabstand zu besonders ge-

fährdeten Personen (kurzzeitig) nicht 

eingehalten werden kann) 

Die K&S Zürich stellt weiterhin allen MA und SuS gratis 

Hygienemasken zur Verfügung. Mit Personen, die sich 

nicht sicher und schutzlos fühlen, erarbeitet die SL ein 

persönliches Schutzkonzept.   

 Durch: SL 

Bereitstellen von Desinfektionssprays 

und evtl. Händedesinfektionsmittel für 

gemeinsam genutzte Geräte (z.B. Dru-

cker, Computer, Getränkeautomaten) 

und bei stark frequentierten Orten 

Gemeinsam genutzte Infrastruktur (IT etc.) wird 

vor/nach Gebrauch mit Desinfektionsmittel gereinigt 
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Schutzmassnahmen - Vorgabe 

für Schule  

Kurzbeschrieb der an der Schule vorgese-

henen Umsetzungsmassnahmen 

verantwortliche 

Person(en)  

Umsetzungs- 

kontrolle 

Bereitstellung von Handhygienestatio-

nen (Waschbecken, Flüssigseife-Spen-

der sowie Einweghandtücher, ergän-

zend Händedesinfektionsmittel)  

Die K&S Zürich stellt weiterhin allen MA und SuS Hän-

dedesinfektionsmittel und Handwaschmittel zur Verfü-

gung.  

Das BAG meint dazu: 
Indem Sie Ihre Hände regelmässig waschen oder des-
infizieren, können Sie sich und andere schützen. 
Waschen Sie die Hände auch, wenn Sie nach Hause 
kommen, wenn Sie Gegenstände oder Oberflächen be-
rührt haben, die häufig auch von anderen Personen be-
rührt werden, nach dem Schnäuzen, Niesen oder Hus-
ten oder bevor Sie essen oder Essen zubereiten. 

 Durch: LP & SL 

 


